1.

Dreimonatsfrist für Verpflegungsmehraufwand bei doppelter Haushaltsführung ist verfassungsgemäß
Die Begrenzung des Abzugs von Mehraufwendungen für die Verpflegung auf drei Monate bei einer aus beruflichem Anlass begründeten doppelten Haushaltsführung ist verfassungsgemäß. BFH, Urteil vom 08.07.2010, VI R 10/08
2.

Beratungshilfe in steuerlichen Angelegenheiten
Dass auch im Bereich des Steuerrechts Beratungshilfe in außergerichtlichen Angelegenheiten gewährt werden muss, ist seit dem Beschluss des BVerfG vom 14.10.2008 (1 BVR 2310/06 – BverfGE 122, 39) geklärt. Die Erstellung einer Einkommensteuererklärung gehört zu den Angelegenheiten des Steuerrechts. AG Bonn, Beschluss vom 03.08.2010, 94 II 675/10 BerH
3.

Kein Vorsteuerabzug aus Rechnungen für Dienstleistungen zur Erfüllung 
einkommensteuerrechtlicher Pflichten der Gesellschafter
Eine Personengesellschaft kann die ihr in Rechnung gestellte Umsatzsteuer für von ihr bezogene Dienstleistungen, die der Erfüllung einkommensteuerrechtlicher Verpflichtungen ihrer Gesellschafter dienen, nicht als Vorsteuer abziehen. BFH, Urteil vom 08.09.2010, XI R 31/08
4.

Bildung einer Ansparabschreibung zur Kompensation eines 
Betriebsprüfungsmehrergebnisses
1. Eine Rücklage für die künftige Anschaffung eines neuen beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens (Ansparabschreibung) konnte auch nachträglich im Wege der Bilanzänderung zur Kompensation eines Betriebsprüfungsmehrergebnisses gebildet werden.

2. Die Rücklage setzt materiell einen Finanzierungszusammenhang zwischen der Investition und der Rücklagebildung voraus. An diesem Finanzierungszusammenhang fehlt es, wenn die Rücklage mehr als zwei Jahre nach der Investition gebildet wird; dieser Zeitabstand ist taggenau zu berechnen. BFH, Urteil vom 17.06.2010, III R 43/06
5.

Versagung des Vorsteuerabzugs bei unzutreffender Angabe 
der Steuernummer
Enthält die Rechnung entgegen § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG nur eine Zahlenkombination und Buchstabenkombination, bei der es sich nicht um die dem leistenden Unternehmer erteilte Steuernummer handelt, ist der Leistungsempfänger nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG – vorbehaltlich einer Rechnungsberichtigung – nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. BFH, Urteil vom 02.09.2010, V R 55/09
6.

Keine Durchbrechung der Bestandskraft bei nachträglich erkanntem 
Verstoß gegen das Unionsrecht
Ein Steuerbescheid ist auch bei einem erst nachträglich erkannten Verstoß gegen das Unionsrecht nicht unter günstigeren Bedingungen als bei einer Verletzung innerstaatlichen Rechts änderbar. Das Korrektursystem der §§ 172 ff. AO regelt die Durchsetzung der sich aus dem Unionsrecht ergebenden Ansprüche abschließend. Nach den Vorgaben des Unionsrechts muss das steuerrechtliche Verfahrensrecht auch keine weiter gehenden Korrekturmöglichkeiten für Steuerbescheide vorsehen (Bestätigung des BFH-Urt. V. 23.11.2006 – V R 67/05 – BFHE 216, 357 = BStBI II 2007, 436). BFH, Urteil vom 16.09.2010, V R 57/09
